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Antrag der Redaktionskommission* vom 10. Oktober 2016

5219 a
A. Gesetz 

über die Organisation des Regierungsrates und 
der kantonalen Verwaltung (OG RR)

(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Offenlegung der Interessenbindungen
der Mitglieder des Regierungsrates)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungs-
rates vom 19. August 2015 und der Kommission für Staat und Gemein-
den vom 5. Februar 2016,

beschliesst:

I. Das Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der
kantonalen Verwaltung (OG RR) vom 6. Juni 2005 wird wie folgt ge-
ändert:

Titel vor § 20:

V. Weitere Rechte und Pflichten der Mitglieder des Regierungsrates

Offenlegung 
der Interessen-
bindungen

§ 20 a. 1 Die Mitglieder des Regierungsrates unterrichten die
Staatskanzlei beim Amtsantritt und zu Beginn jedes Amtsjahres schrift-
lich über:
a. Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, die mindes-

tens 5% des Gesellschaftskapitals oder des Stimmrechts umfassen,
b. Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie in beratenden

Gremien von schweizerischen und ausländischen Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
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c. Vertretungen des Kantons in schweizerischen und ausländischen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des
öffentlichen Rechts,

d. Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes.
2 Die Staatskanzlei veröffentlicht die Angaben in einem Register.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

B. Beschluss des Kantonsrates 
über die Abschreibung eines parlamentarischen 
Vorstosses

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungs-
rates vom 19. August 2015 und der Kommission für Staat und Gemein-
den vom 5. Februar 2016,

beschliesst:

I. Das Postulat KR-Nr. 338/2012 betreffend Offenlegung der Inte-
ressenbindungen der Regierungsräte wird als erledigt abgeschrieben.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 10. Oktober 2016

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Heidi Baumann


